
    

 

 
Hotelfinder.de GmbH & Co KG 
Birkenallee 133 
48432 Rheine 

 
: 05971-9809382 
: 05971-9809383 
 info@onlineres.de 

 
Sparkasse Rheine 
IBAN DE42403500050000052639 
BIC WELADED1RHN 

 
Geschäftsführer:  
Martin Becker 
 

 

 

Firma  

Ansprechpartner  

Straße  

PLZ Ort  

Telefon   E-Mail    

Telefax  Internet  

    

OnlineRes Module 
zutreffendes bitte ankreuzen! 

Beschreibung 
Einrichtung  

einmalig 
Nutzung & Wartung  

monatlich 

 

 
OnlinePay  
über Concardis Payengine 
 

 
Zahlungsabwicklungsmöglichkeiten:* 
Kreditkarte, PayPal, Sofort (Klarna), paydirekt 
 
Einbindung in die bestehende Buchungsstrecke  
(ab ORV 9 möglich) für die sofortige PSD2 konforme 
Abwicklung der Zahlungen 

 

149,00 € 
 

20,00 € 
 

☐ 

 

* es ist ein separater Vertrag mit Concardis notwendig. Gerne stellen wir hier den Kontakt her  
oder übernehmen für Sie die Abwicklung. 

 

 

 
 

* * * bitte beachten Sie auch die folgende Seite mit der Leistungs- & Systembeschreibung * * * 

 
 

Hiermit beauftrage ich die Einrichtung und Nutzung der Schnittstelle zum angekreuzten Anbieter zu den aufgeführten Konditionen. 
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende, jedoch nicht vor Ablauf 
von 12 Monaten gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die Zahlung erfolgt jeweils quartalsweise im Voraus. Der 
Auftraggeber ermächtigt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung zum Bankeinzug der jeweils fälligen Beträge. 
 
 

IBAN:   BIC:  

 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotelfinder.de GmbH & Co KG in Ihrer gültigen Fassung. Diese können unter 
www.onlineres.de/de/agb eingesehen werden. Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 
(bitte auch die weiteren Seiten beachten) 

___________________ _________________________ 

Datum, Ort Unterschrift und Firmenstempel  
Auftraggeber 

 
 

 

 

     



    

 

 
Hotelfinder.de GmbH & Co KG 
Birkenallee 133 
48432 Rheine 

 
: 05971-9809382 
: 05971-9809383 
 info@onlineres.de 

 
Sparkasse Rheine 
IBAN DE42403500050000052639 
BIC WELADED1RHN 

 
Geschäftsführer:  
Martin Becker 
 

 

 
1. Leistungs- und Systembeschreibung  

Die Leistung umfasst die Einrichtung, Bereitstellung und Wartung der Schnittstelle zum ausgewählten Payment Service Provider für 

die onlineRes Buchungsmaschine ab Version ORV9. 

 

Wichtiger Hinweis: Eine Registrierung beim ausgewählten Anbieter ist (sofern nicht bereits vorhanden) notwendig und wird 

vorausgesetzt.  

 

Die Hotelfinder GmbH & Co KG behält sich das Recht vor, die Leistungen der Module zu erweitern, anzupassen und Verbesserungen 

vorzunehmen. 

 

2. Einmalige Einrichtungsgebühren und monatliche Nutzungsgebühren 

Diese Informationen entnehmen Sie bitte den Details auf dem Bestellschein 

 

3. Lieferzeiten  

a. Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 4-6 Wochen nach Auftragserteilung. 

b. Die Lieferzeit betitelt den Zeitraum in der das Produkt eingerichtet und aktiviert wird. Verzögerungen aufgrund technischer 

Rückfragen, Prüfung der Systemvoraussetzungen, bzw. höherer Gewalt berechtigen nicht zum Schadensersatz oder 

Rücktritt. 

 

4. Vertragslaufzeit und Beendigung 

a. Ab dem Zeitpunkt der Unterschrift ist dieser Vertrag bindend. 

b. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate ab Vertragsbeginn.  

c. Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils weitere 6 Monate zu den gleichen Konditionen, die diesem Vertrag zu 

Grunde liegen. 

d. Eine Kündigung ist mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende möglich und muss schriftlich erfolgen. 

e. Der Auftragnehmer ist berechtigt aus wichtigen Gründen fristlos zu kündigen, wenn der Auftraggeber seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht, nicht vollständig, bzw. nicht pünktlich nachkommt. Des Weiteren gelten die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuches über den Verzug. Demnach ist der Auftragnehmer bei Zahlungsverzug des Auftraggebers 

berechtigt die Leistungen zurückzubehalten. Dies gilt insbesondere für die unter Punkt 2 genannten Leistungen, die 

wiederkehrend vom Auftragnehmer zu erbringen sind. 

 

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht, Haftung  

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit, positiver Vertragsverletzung und 

Verzug ausgeschlossen, wenn die Schadensursache nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

 

a. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche 

wegen Nichterfüllung gemäß § 634 Nr. 4 BGB geltend macht.  

b. Für das Recht auf Minderung, gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend, wobei zwischen den 

Vertragsparteien als vereinbart gilt, dass Störungen die weniger als 48 Stunden andauern, nicht zur Minderung berechtigen.  

c. Das Recht zu mindern, Schadenersatzansprüche sowie ein Rücktrittsrecht sind ausgeschlossen bei Ausfällen von Diensten 

wegen einer außerhalb des Verantwortungsbereiches des Auftragnehmers liegenden Störung oder sonstiger technischer 

Hindernisse.  

d. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. 

 

6. Zahlungsbedingungen  

a. Die vereinbarten Gebühren sind ab dem Tag der Einrichtung der Schnittstelle fällig, spätestens jedoch 6 Wochen nach 

Vertragsunterzeichnung.  

b. Der Abnahme steht auch die Nutzung der erbrachten Leistung, des gelieferten Produktes in einem Zeitraum von 14 Tagen 

gleich.  

c. Die laufenden monatlichen Gebühren sind jeweils quartalsweise im Voraus ab dem Einrichtungstermin zu entrichten und 

werden per SEPA Lastschriftverfahren eingezogen.  

 

7. Auftragsverarbeitung  

a. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen eines 

Auftragsverarbeitungsverhältnisses ein separater Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (ADV-Vertrag) geschlossen wird.  

 

8. AGB  

Die diesem Vertrag beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind fester Bestandteil des Vertrages.  

 

9. Gerichtsstandvereinbarung  

 

Für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag, auch über dessen Zustandekommen und Gültigkeit, sind 

ausschließlich die Gerichte in Rheine zuständig. 


